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Grundsätze zur Verwendung von Fraktionsmitteln 

Seitens des Landkreises Jerichower Land werden die Fraktionsmittel an die Fraktionen des 

Kreistages wie in der Beschlussvorlage 01/409/19 beschreiben ausgezahlt.  

Die Fraktionen bewirtschaften die Fraktionsmittel selbst und weisen die Verwendung in Form 

einer summarischen Darstellung der wesentlichen Ausgabearten mit den darauf entfallenden 

Beträgen nach. Zur Vereinheitlichung der einzureichenden Unterlagen wird  

Anlage 1 – Verwendungsnachweis – zur Verfügung gestellt. 

Weiterhin ist eine Versicherung des Fraktionsvorsitzenden für die bestimmungsgemäße 

Verwendung der Fraktionsmittel erforderlich. Hierfür wird die Anlage 2 – Versicherung – zur 

Verfügung gestellt. 

Die Anlagen werden den Fraktionsvorsitzenden unter Mitteilung der auszuzahlenden 

Fraktionsmittel vor Beginn des neuen Abrechnungszeitraumes als elektronisch ausfüllbare 

Dokumente per E-Mail zur Verfügung gestellt. Diese sind ausgefüllt und unterschrieben bis 

zum 1. Februar des Folgejahres zum Abrechnungszeitraum beim Kreistagsbüro, zwecks 

Prüfung, einzureichen. Dies kann elektronisch oder schriftlich erfolgen. 

Nicht verwendete Fraktionsmittel sind ebenfalls bis zum 1. Februar des Folgejahres zum 

Abrechnungszeitraum an den Landkreis Jerichower Land zurück zu zahlen.  

Gemäß der Handlungsanweisungen die dem Schreiben „Fraktionsfinanzierungen in den 

Kommunen, Erlass des MI v. 20.03.2007 – 31.11.10005 - § 43 GO LS, § 32 LKO LSA“ vom 

27. März 2007 zu entnehmen sind, dürfen die ausgezahlten Zuschüsse wie folgt verwendet 

werden: 

Grundsätzlich zulässige Verwendungszwecke der Fraktionsmittel (Näheres ist der Anlage 3, 

Ziffer 3.1 zu entnehmen): 

Bezeichnung der Kosten: Bemerkungen: 

Kosten für die laufende 
Fraktionsgeschäftsführung: 

Einmalige Kosten: Büromöbel, Maschinen  

Wiederkehrende Ausgaben: Wartung 
Büromaschinen, Porto, Telefon, 
Büromaterial, Fachliteratur usw.) 

Aufgabenorientierte Fortbildungen: Teilnahme an Kongressen und Seminaren, 
die sich inhaltlich auf die Aufgaben der 
Gebietskörperschaft und der Fraktion 
beziehen. 

Personelle Ausstattung: Sie bedarf einer intensiven Vorab 
Bedarfsanalyse und im Übrigen einer 
Kontrolle. Näheres hierzu ist der Anlage 1, 
Ziffer 3.1 Buchstabe f zu entnehmen 
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Grundsätzlich unzulässige Verwendungszwecke der Fraktionsmittel (Näheres ist der Anlage 

3, Ziffer 3.2 zu entnehmen): 

Bezeichnung der Kosten: Bemerkungen: 

Anmietung von Räumlichkeiten (einschl. 
Nebenkosten): 

Seitens der Verwaltung werden 
Räumlichkeiten für Fraktionssitzungen zur 
Verfügung gestellt. Ausnahmen sind ggf. 
nach vorheriger Rücksprache mit dem 
Kreistagsbüro im Einzelfall zulässig. 

Aufwendungen ohne konkreten Bezug zu 
Fraktionsaufgaben: 

Gesellige Veranstaltungen der Fraktion, 
allgemeine Bildungsreisen, Blumen und 
Präsente an Fraktionsmitglieder 

Aufwendungen für Parteizwecke: Teilnahme an Parteiveranstaltungen, 
Öffentlichkeitsarbeit, Ausgaben im 
Zusammenhang mit Wahlen 

Aufwendungen im Aufgabenbereich des 
Landrates: 

Spenden, Vertretung und Repräsentation 
der Kommune  

Verstoß gegen Grundsatz der 
Doppelentschädigung: 

Verfügungsmittel des 
Fraktionsvorsitzenden, Aufwendungsersatz 
der Fraktionsmitglieder für 
Fraktionssitzungen, Verteilen der 
Fraktionsmittel an die einzelnen 
Fraktionsmitglieder 

Verstoß gegen den Grundsatz der 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit: 

Bewirtung der Fraktionsmitglieder über 
alkoholfreie Erfrischungsgetränke zu 
Fraktionssitzungen hinaus, Anmietung 
unzulässig großer Räumlichkeiten, 
Beschäftigung von hauptamtlichem 
Personal ohne Nachweis der 
Erforderlichkeit 

 

Diese Aufstellung ist nicht abschließend, sondern enthält nur Auszüge des zuvor genannten 

Erlasses. 

Anlagen: 

Anlage 1 – Vordruck Verwendungsnachweis 

Anlage 2 – Vordruck Versicherung 

Anlage 3 – Schreiben zum Erlass des MI vom 27. März 2007 
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Fraktion: 

Einnahmen 

Ausgaben: 

Anlagen: Ort, Datum, Unterschrift:

Mehr-/ Minderausgaben

Ausgaben 

Einnahmen 

Kontoauszüge

Bitte füllen Sie die grau gekennzeichneten Felder aus. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Kontogebühren 

Post- und Fernmeldegebühren 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Fachliteratur und Zeitschriften

Bürobedarf und -ausstattung 

0,00 €

Abschlagszahlungen 0,00 €

Fahrkosten

Einnahmeart

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Aufwendungen für Personal 

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Höhe der Einnahmen

Versicherung 

Originalbelege 

Nachweis für die Verwendung von Haushaltsmitteln für die Fraktionsarbeit 

Haushaltsjahr: 

Ausgabenart Höhe der Ausgaben

Insgesamt: 

Gegenüberstellung: 

Sonstige: 

0,00 €
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Fraktion: 

Ort, Datum, Unterschrift:

Hiermit bestätigen wir, aus den Haushaltsmitteln des Landkreises Jerichower Land eine 

Zuwendung zu Aufwendungen für die Fraktionsgeschäftsführung erhalten zu haben.

Der Betrag diente der ordnungsgemäßen Erledigung der Arbeit der Fraktion zur 

Vorbereitung der Arbeit des Kreistages und seiner Ausschüsse.

Der Zuschuss ist nicht zur Deckung von Aufwendungen einzelner Fraktions- bzw. 

Gruppenmitglieder verwendet worden, da dies nach den Erlasses des MI v. 20.03.2007 – 

31.11.10005 - § 43 GO LSA und § 32 LKO LSA zum Thema Fraktionsfinanzierung in den 

Kommunen nicht zulässig sind.

Die allgemeinen Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind beachtet 

worden.

Versicherung zur  Verwendung von Haushaltsmitteln für die Fraktionsarbeit 

Bitte füllen Sie die grau gekennzeichneten Felder aus. 

Haushaltsjahr: 

Stand: 13. Mai 2019 Seite 1 von 1

Anlage 2 zur Anlage der BV 01/409/19



Anlage 3 zur Anlage der BV 01/409/19



Anlage 3 zur Anlage der BV 01/409/19



Anlage 3 zur Anlage der BV 01/409/19



Anlage 3 zur Anlage der BV 01/409/19



Anlage 3 zur Anlage der BV 01/409/19



Anlage 3 zur Anlage der BV 01/409/19



Anlage 3 zur Anlage der BV 01/409/19



Anlage 3 zur Anlage der BV 01/409/19



Anlage 3 zur Anlage der BV 01/409/19


	Anlage Grundsätze Verwendung
	Anlage Grundsätze Verwendung - Anlage 1
	Anlage Grundsätze Verwendung - Anlage 2
	Fraktionsfinanzierung in Kommunen vom 27.03.2007



